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KOMPAKT INFORMIEREN

Der VFE hat eine Planungssoftware veröffentlicht, 

die den Luftaustausch einer kontrollierten natür-

lichen Lüftung (KNL) über automatisierte Fenster  

ermittelt und bewertet, ob dies eine geeignete  

lüftungstechnische Maßnahme ist. 

Zur Berechnung des Außenluftvolumenstroms 

durch die Fensteröffnung verwendet die KNL- 

Planungshilfe die besten zurzeit bekannten  

Algorithmen. 

Für eine ingenieurmäßige Nachweisführung mit 

der KNL-Planungshilfe ist aber einiges zu beachten. 

Für verschiedene Fensterarten (Kipp-

fenster, Drehfenster, Fenster in Parallel-

abstellung, Schiebefenster und Lichte Öffnung) 

und Fensterabmessungen wird in der webba-

sierten KNL-Planungshilfe (KNL: kontrollierte 

natürliche Lüftung) des Verbands Fensterauto-

mation und Entrauchung (VFE) der Außenluft-

volumenstrom durch das Fenster nach den Al-

gorithmen aus der DIN/TR 4108-8 [6, Anhang G] 

berechnet. Diese Norm ersetzt den DIN Fachbe-

richt 4108-8 [7], ist im Beuth Verlag aber noch 

nicht erhältlich. In einem Forschungsprojekt [8] 

wurde jedoch bereits nachgewiesen, dass diese 

Algorithmen im Vergleich mit anderen Verfah-

ren die beste Übereinstimmung mit Messergeb-

nissen lieferten. 

Ob eine lüftungstechnische Maßnahme (LtM) 

überhaupt notwendig ist, wird in der KNL-Pla-

nungshilfe strikt nach DIN 1946-6 mit einer fes-

ten Raumhöhe von 2,5 m berechnet. Bei höhe-

ren Raumhöhen, z. B. bei mehrgeschossigen 

Nutzungseinheiten mit Galerie oder im Altbau, 

wird dadurch die Infiltration normativ unterbe-

wertet, was eher zum Erfordernis einer LtM füh-

ren kann. Hieraus könnte ein Regressanspruch 

für den Bauherrn gegenüber dem Planer oder 

Ausführenden aufgrund Verwendung unkorrek-

ter geometrischer Daten entstehen. 

Nach DIN 1946-6 [2, Abschnitt 7.3.2] ist die 

Berechnung der Außenluftdurchlässe (ALD) mit 

den Differenzdruck-Luftvolumenstrom-Kenn-

linien der Hersteller durchzuführen. Diese ist 

dem ALD-Prüfbericht nach DIN EN 13 141-1 [9] 

zu entnehmen, der auch Informationen zur 

Luftverteilung im Aufenthaltsbereich beinhal-

tet. In der Beschreibung der KNL-Planungshilfe 

wird zwar ein entsprechender Hinweis hierauf 

gegeben, jedoch ist die Eingabe einer solchen 

Kennlinie nicht möglich. Ohne den offiziellen 

Nachweis einer ausreichenden Lüftung kann 

das Programm also nur für Vorabberechnungen 

in der Planung verwendet werden. 

Anwendungsbeispiel

In einem Beispiel für eine 63,8 m2 große 3-Zim-

mer-Wohnung mit Küche und Bad in einem 

Mehrfamilienhaus wurde nur im Wohnzimmer 

eine automatisierte Fensterlüftung vorgese-

KNL-Planungshilfe

Automatisierte Fensterlüftung  
als lüftungstechnische Maßnahme

Mit der KNL-Planungshilfe des Verbands 

Fensterautomation und Entrauchung (VFE) 

kann man überprüfen, ob eine automati-

sierte Fensterlüftung als lüftungstechni-

sche Maßnahme im Sinne der DIN 1946-6  

(wahlweise Ausgabe 2009 [1] oder 2019 

[2]) ausreichend ist. Weiterhin gibt es in 

der Software die Möglichkeit, eine ver-

gleichbare Überprüfung für Nichtwohn-

gebäude durchzuführen. Die notwendi-

gen Volumenströme werden dafür DIN EN 

15 251 [3] bzw. DIN EN 16 798-1 [4] entnom-

men. Innenliegende Räume sind von der 

Betrachtung ausgeschlossen. Fensterlo-

se Bäder und Toilettenräume müssen oh-

nehin ventilatorgestützt gelüftet werden 

(DIN 18 017-3 [5]). Sorglos sollte man die 

KNL-Planungshilfe aber nicht benutzen.
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g Eine automatisierte Fensterlüftung als lüftungstechnische 

Maßnahme, die im Sinne der DIN 1946-6 ausreichend ist … 

wenn die Innentüren offen sind. Um die KNL-Planungshilfe 

 lebenswirklich zu verwenden, muss man etwas tricksen.

Fachberichte mit ähnlichen Themen 

bündelt das TGAdossier 

G Wohnungslüftung  
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hen. Für nur ein Kippfenster in der Wohnung er-

gab sich bei 20 °C Raumtemperatur, 5 °C Außen-

temperatur, 0 m/s Windgeschwindigkeit und 

n50 = 0 h–1, dass die Lüftung zum Feuchteschutz 

für die gesamte Wohnung nach DIN 1946-

6:2019-12 schon erfüllt wird. 

Erfüllt bedeutet hier, dass eine kurze Lüf-

tungsdauer zwischen 0 und 10 min/h durch die 

automatisierte Fensterlüftung notwendig ist. 

Beträgt die Lüftungsdauer rechnerisch mehr als 

60 min/h ist die automatisierte Fensterlüftung 

nicht möglich. 

Die Berechnung der notwendigen Lüftungs-

dauer erfolgt analog zur DIN/TR 4108-8 [6, Glei-

chung (H.12)] bezogen auf die Stunde statt auf 

den Tag. Außerdem wird der Soll-Volumen-

strom für die gesamte Nutzungseinheit statt 

für den Raum eingesetzt, z. B. bei der Option 

Wohngebäude der Wert der Lüftungsstufe nach 

DIN 1946-6. Für die Dauer der Fensteröffnung 

wird davon ausgegangen, dass die Infiltration 

nicht wirksam ist. 

In dem Beispiel wurde eine notwendige Lüf-

tungsdauer von 6 min/h errechnet. Der Außen-

luftvolumenstrom ergab sich zu 218,3 m3/h und 

die notwendige Lüftung zum Feuchteschutz 

22,9 m3/h als Soll-Volumenstrom für die gesam-

te Wohnung h. Legt man die Standard-Rand-

bedingungen des Programms (w = 4 m/s und 

n50 = 1,5 h–1) zugrunde, beträgt die Lüftungs-

dauer nur 1 min/h. 

Da die Lüftung automatisiert ist, kann man 

von einem dauerhaften Betrieb ausgehen. 

Das ist auch im Sinne der DIN 1946-6, die eine 

durchgehende Lüftung zum Feuchteschutz ver-

langt, auch wenn keine Feuchtequelle zugegen 

ist. Dementsprechend wird die Lüftungsdauer 

in min/h angegeben und nicht wie in der DIN/

TR 4108-8 in h/d. 

Die Angabe der Lüftungsdauer in min/h ist 

auch insofern sinnvoll, weil man so beurteilen 

kann, wie lange der Motor maximal je Stunde 

bei gewählter Öffnungsweite laufen wird und 

damit, wie kurzweilig ein eventuell störendes 

Geräusch vom Motor bzw. Betrieb ausgeht. Un-

angenehmer Zug könnte entstehen, wenn die 

Lüftungsdauer mehr als 10 min/h bei maxima-

ler Fensteröffnung beträgt. 

Kritische Bewertung 

Es ist jedoch nicht vorstellbar, dass bei nur ei-

nem Fenster in Kippstellung alle Räume der 

Nutzungseinheit hinreichend durchströmt wer-

den (vgl. DIN 1946-6 Abschnitt 4.2.1). Trotzdem 

weist die KNL-Planungshilfe im Ergebnis unter 

„Erfüllung der Norm“ aus, dass diese mit „kurzer 

Lüftungsdauer“ erfüllt ist. Zu diesem Ergebnis 

kommt das Programm, weil der Außenluftvo-

lumenstrom durch die automatisierte Fenster-

lüftung größer ist, als die Lüftung zum Feuchte-

schutz in der Nutzeinheit (NE). 

Im Disclaimer der KNL-Planungshilfe steht, 

dass keine wesentlichen inneren Strömungshin-

dernisse bei Querlüftung vorhanden sein dürfen 

– es sind also offene Innentüren oder schwellen-

lose Türen mit Unterschnitt erforderlich. Andern-

falls können nur einzelne Räume berechnet wer-

den. Das obige Anwendungsbeispiel erfüllt damit 

diese Voraussetzung nicht. Ein Warnhinweis in der 

Ergebnisausgabe erscheint jedoch nicht. 

Das Offenhalten von Innentüren zum Zwe-

cke der Lüftung ist gemäß LG Bochum, Urteil 

vom 19. Juli 2016 – I-11 S 33/16, kein übliches 

und von einem durchschnittlichen Mieter zu er-

wartendes Lüftungsverhalten. Vielmehr erfolgt 

die Lüftung in der Regel über die Fenster, was 

dem durchschnittlichen Mieter auch bekannt 

ist. Hinzu kommt, dass man bei mehreren Nut-

zern der Wohnung nicht davon ausgehen kann, 

dass zu jeder Zeit am Tag die Innentür geöffnet 

ist, z. B. im Bad oder Schlafzimmer. Bei einer au-

tomatisierten Fensterlüftung in WC, Bad oder 

Küche sollte zur Vermeidung von Geruchsüber-

tragungen in die NE die Innentür geschlossen 

sein (siehe auch Info-Kasten). 

Ein Türunterschnitt ist auch durch den er-

höhten Schall- und Lichtübertrag begrenzt [10]. 

Der untere Luftspalt ist nach DIN 18 101 [11] un-

ter Berücksichtigung der Bauelementtoleran-

zen auf ca. 10 mm beschränkt. Bei dem üblichen 

Wandöffnungsmaß von 88,5 cm sind dadurch 

maximal nur 32 m3/h Überströmung möglich. 

Es ist deshalb zu empfehlen, bei der 

LtM-Überprüfung raumweise vorzugehen und 

den Außenluftvolumenstrom durch ein Fenster 

mit einem Soll-Volumenstrom zu vergleichen, 

der für den betreffenden Raum gilt. Im o.g. 

Beispiel beträgt der Soll-Volumenstrom nach 

DIN 1946-6 Tabelle 11 für das Wohnzimmer 

10 m3/h, wodurch die Norm für dieses Zimmer 

erfüllt ist. Eine Ausweisung für dieses Ergeb-

nis muss der Anwender jedoch selbst erstellen, 

da der Volumenstromvergleich in der KNL-Pla-

nungshilfe nicht raumweise erfolgt. 

Hinweise zur Anwendung

Weiterhin steht im Disclaimer, dass die KNL-Pla-

nungshilfe der Abschätzung von Luftvolumen-

strömen für mittlere Verhältnisse dient. Die 

Berechnung kann aber wahlweise mit Standard-

werten oder mit freier Eingabe der Randbedin-

gungen erfolgen. Wenn die Aufgabe besteht, ei-

nen Nachweis für eine ausreichende Lüftung zu 

erbringen, darf man jedoch nicht von mittleren 

Verhältnissen ausgehen, sondern muss die kon-

kreten Verhältnisse berücksichtigen. 

Üblicherweise geht man so vor, dass ein un-

günstiger Auslegungszustand so gewählt wird, 

dass in allen zu erwartenden Betriebszuständen 

die jeweils notwendige lüftungstechnische Maß-

nahme eingehalten wird. Das ist bei einer Stan-

dard-Randbedingung im Programm von 4 m/s 

Windgeschwindigkeit sicherlich nicht der Fall. 
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h Ergebnis der Berechnung für das Anwendungsbeispiel mit der KNL-Planungshilfe.
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j Auswahl der Klimabedingungen in der KNL-Planungshilfe.
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stützte Lüftung über verschließbare Zuluftlei-

tungen direkt zum Raum erfolgt [10]. Damit 

wird zwar mit kalter Außenluft gelüftet, das ist 

aber bei Lüftung über Fenster in Bädern und To-

ilettenräumen mit Fenster auch der Fall. 

Von Seiten der Automation sollten die ma-

ximale Fensteröffnungsfläche begrenzt wer-

den, sonst könnte die Regelung in einen Auf/

Zu-Betrieb übergehen. Auch das kann mit der 

KNL-Planungshilfe ermittelt werden. •

Um den ungünstigsten Fall für die Überprü-

fung zu erfassen, sollte die Infiltration bei der 

Berechnung gering angesetzt oder sogar ver-

nachlässigt werden. Der n50-Gebäudewert ist 

in einem gewissen Rahmen ein Schätzwert und 

die Infiltration müsste raumweise ermittelt wer-

den, was mit einem n50-Rechenmodell nicht 

möglich ist [12]. 

Für die Windgeschwindigkeit ist ein niedri-

ger Wert anzunehmen, da sie starken Schwan-

kungen unterliegt [13]. Damit unterliegen der 

Volumenstrom durch das Fenster, als auch die 

Infiltration starken Schwankungen, wodurch 

ein geringer Ansatz gerechtfertigt wird. 

In der bauaufsichtlich eingeführten DIN 4108-

2 Ausgabe 2003-07 [14, Abschnitt 4.2.3] war die 

Anrechnung der Infiltration auf den erforderli-

chen Luftaustausch des Gebäudes in keinem Fall 

zulässig. In der Ausgabe 2013-02 [15] wurde die-

se Restriktion allerdings entfernt. Das zeigt aber, 

dass es auch von normativer Seite grundsätzlich 

Bedenken gab, mit Infiltration zu lüften, eventu-

ell auch aus hygienischer Sicht. 

Unter diesen Randbedingungen ist zusätz-

lich der Anwendungsbereich der KNL-Planungs-

hilfe zu beachten. Problematisch ist die Be-

dingung, dass die Heizungsauslegung keine 

Raumtemperaturabkühlung zulässt. Wird die 

Option Vollöffnung des Fensters gewählt oder 

ist die Lüftungsdauer lang, ist der Außenluftvo-

lumenstrom wesentlich höher, als bei der Heiz-

lastberechnung nach DIN/TS 12 831-1 [16] in der 

Regel angenommen wird. 

In [13] wird gezeigt, dass bei einer Vollöff-

nung von bis zu 10 min der thermisch induzier-

te Anteil der Fensterlüftung durch die Raumaus-

kühlung um ca. 20 % abnimmt. Solche Effekte 

werden also in der KNL-Planungshilfe vernach-

lässigt, wenn man die Heizungsauslegung nicht 

entsprechend anpasst. 

Ein weiteres Kriterium ist, dass für die ge-

samte NE eine einheitliche Raumtemperatur im 

Programm vorzugeben ist. In DIN 1946-6:2019-

12 Abschn. 4.2.2 werden Raumtemperaturen 

von 16 bis 22 °C je nach Raumnutzung zugrun-

de gelegt. Da die Temperaturdifferenz zwischen 

innen und außen Einfluss auf den thermisch in-

duzierten Anteil nimmt, sollte man mehrere, vor 

allem geringe Differenzen für die Überprüfung 

raumweise untersuchen. 

Schlussfolgerungen 

Die KNL-Planungshilfe kann ein nützliches In-

strument zum Nachweis einer ausreichenden 

lüftungstechnischen Maßnahme sein. Für eine 

ingenieurmäßige Nachweisführung mit der 

KNL-Planungshilfe sind folgende Vorgehens-

weisen zu empfehlen: 

 • Überschreiben der Standard-Randbedin-

gungen durch Wahl eines für Fensterlüftung 

und Infiltration ungünstigen Außen- und 

Raumklimazustands. 

 • Für jeden einzelnen Raum der Nutzeinheit  

eine automatisierte Fensterlüftung bei 

 geschlossener Innentür untersuchen.  

Dabei den Volumenstromvergleich mit dem 

raumweise ermittelten Soll-Volumenstrom 

durchführen. 

 • Vergleich und eventuelle Korrektur der  

errechneten Volumenströme mit der Diffe-

renzdruck-Luftvolumenstrom-Kennlinie  

des Herstellers bei gleicher Druckdifferenz. 

 • Anpassung der Heizlastberechnung.

Nutzungseinheiten mit fensterlosen Bädern 

und Toilettenräumen können ebenfalls mit ei-

ner automatisierten Fensterlüftung versorgt 

werden, wenn bei diesen innenliegenden Räu-

men die Nachströmung für die ventilatorge-
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Innentüren zu im Winter

Der Verband Privater Hausherren (VBP) hat sich 

im Januar 2020 mit einem Verbraucherhinweis 

zu Innentüren geäußert: „Türen sind mehr als 

reine Dekoration. Sie sind visuell, thermisch, 

akustisch und olfaktorisch trennende Bauteile, 

die ihre Funktion allerdings nur erfüllen kön-

nen, wenn sie geschlossen sind. 

Die Bedeutung einiger Türen erschließt sich je-

dem Bewohner auf Anhieb, etwa die Sicherung 

des Heims durch die einbruchsichere Hausein-

gangstür oder die Wahrung der Privatsphä-

re durch undurchsichtige Bad- und WC-Türen. 

Diese Türen halten die meisten Menschen au-

tomatisch geschlossen. Andere Türen dagegen 

stehen fast immer offen, auch zwischen zwei 

unterschiedlich beheizten Räumen. Warum? 

‚Damit die Raumluft überschlägt‘, lautet die 

weitverbreitete Erklärung.“ 

Das sei aber nicht sinnvoll. „Türen dienen ganz 

wesentlich der thermischen Trennung von Räu-

men. Sind sie geschlossen, halten sie die Wär-

me im beheizten Raum und verhindern ein Ab-

fließen der erwärmten Raumluft in die weniger 

oder unbeheizten Hausbereiche. Energie- und 

CO2-Sparen beginnt mit den systematisch ge-

schlossenen Innentüren. Abgesehen vom Spar-

effekt ist das Schließen der Innentüren zwi-

schen unterschiedlich temperierten Räumen 

bauphysikalisch nötig, um Bauschäden zu ver-

meiden. […] Nur wenn Bereiche gleich tempe-

riert sind, können Türen aus Gestaltungsgrün-

den großzügig offen stehen. […] Die akustische 

Trennung ist vor allem zu Musik- oder Jugend-

zimmern hin wichtig. Im Homeoffice wahrt  

die schalldämmende Tür die Vertraulichkeit,  

die viele Arbeitnehmer ihren Aufraggebern  

zusichern müssen.“


